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§ 118a BO für Wien
Energieausweisdatenbank

 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2025

1. (1)Der Magistrat hat ein Datenregister einzurichten und zu führen, das alle Energieausweise für Gebäude in Wien

umfasst (Energieausweisdatenbank).

2. (2)Jeder Aussteller (§ 118 Abs. 5) eines nach diesem Gesetz oder dem Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012, BGBl. I

Nr. 27/2012, erforderlichen Energieausweises ist verpflichtet, für jedes Gebäude unter Bezugnahme auf den

Gebäude- und Adresscode bestimmte Indikatoren (Abs. 5) sowie eine elektronische Fassung des

Energieausweises in einem Dateiformat, das eine originalgetreue Weitergabe ermöglicht, einschließlich der

Berechnungen in der Energieausweisdatenbank zu registrieren, wobei die technische Nachvollziehbarkeit der

Berechnungen gegeben sein muss.

3. (3)Die zur Ausstellung von Energieausweisen Berechtigten haben Zugriff auf die Daten der von ihnen

ausgestellten Energieausweise sowie auf die Daten gemäß Abschnitt B Z 1, 3 und 7 und Abschnitt C der Anlage

des Bundesgesetzes über das Gebäude- und Wohnungsregister (GWR-Gesetz), BGBl. I Nr. 9/2004 in der Fassung

BGBl. I Nr. 1/2013.

4. (4)Der Magistrat darf personenbezogene Daten des Energieausweises betreffend den Namen, die Anschrift und

die Befugnis des Ausstellers (§ 118 Abs. 5) zum Zweck der stichprobenartigen Kontrolle (§ 118b)

automationsunterstützt verwenden. Die nicht personenbezogenen Daten des Energieausweises dürfen

automationsunterstützt verwendet werden, soweit dies zur Verfolgung statistischer, energiepolitischer oder

förderungspolitischer Zwecke erforderlich ist.

5. (5)Die Indikatoren, die gemäß Abs. 2 in der Energieausweisdatenbank zu registrieren sind, werden durch

Verordnung der Landesregierung bestimmt.

In Kraft seit 16.07.2014 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bo_fuer_wien/paragraf/118
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2012/27
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2004/9
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2013/1
https://www.jusline.at/gesetz/bo_fuer_wien/paragraf/118
https://www.jusline.at/gesetz/bo_fuer_wien/paragraf/118b
file:///

	§ 118a BO für Wien Energieausweisdatenbank
	BO für Wien - Bauordnung für Wien


